
Falls Sie Probleme beim Öffnen der Berichte haben, wenden Sie sich bitte an Frau Gruetzmacher (05241/85-1958 oder Gesa.Gruetzmacher@gt-net.de)

Nr. Name des Betriebes Anschrift Schwerpunkt der Inspektion Termin Umweltbericht

1 Brinkmann Großschlachterei GmbH Osnabrücker Str. 20, 33829 Borgholzhausen Schlachtanlage 18.10.2021 öffnen

2 Sudbrock GmbH Möbelhandwerk Brunnenstraße 2, 33397 Rietberg Oberflächenbehandlung 20.10.2021 öffnen

3 Hülshorst GmbH Hiegersweg 15, 33415 Verl Schlachterei und Zerlegebetrieb 28.10.2021 öffnen

4 August Storck KG Paulinenweg 12, 33790 Halle (Westf.) Süßwarenherstellung 02.11.2021 öffnen

5 August Storck KG Paulinenweg 12, 33790 Halle (Westf.) Mandelröster 02.11.2021 öffnen

6 Hörster Betonwerk GmbH Versmolder Str. 79, 33790 Halle/Westf. Herstellung von Formteilen aus Beton 03.11.2021 öffnen

7 Mondi Halle GmbH Wielandstr. 2, 33790 Halle Lackieranlage 05.11.2021 öffnen

8 Mondi Halle GmbH Wielandstr. 2, 33790 Halle Blockheizkraftwerk 05.11.2021 öffnen

9 Alfred Peitz Industriestraße 11, 33415 Verl Lagerung von Abfällen 08.11.2021 öffnen

10 Alfred Peitz Industriestraße 11, 33415 Verl Behandlung von Abfällen 08.11.2021 öffnen

11 Alfred Peitz Industriestraße 11, 33415 Verl Lagerung von Abfällen (externes Lager) 08.11.2021 öffnen

12 Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG Liebigstraße, 33802 Steinhagen Lagerung von Abfällen 10.11.2021 öffnen

13 Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG Liebigstraße, 33802 Steinhagen Behandlung von Abfällen 10.11.2021 öffnen

14 Chutsch-Bau GmbH Brockweg 256, 33334 GT Behandlung von Abfällen 11.11.2021 öffnen
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15 Chutsch-Bau GmbH Brockweg 256, 33334 GT Lagerung von Abfällen 11.11.2021 öffnen

16 Zumbrink Brokweg 12, 33790 Halle (Westf.) Legehennenhaltung 15.11.2021 öffnen

17 Sauder Eiervermarktung Kölkebeckerstr. 41, 33803 Steinhagen Legehennenhaltung 15.11.2021 öffnen

18 Wimmelbücker
Pferdekamp, 33758 Schloß Holte-
Stukenbrock

Behandlung von nicht gef. Abfällen 18.11.2021 öffnen

19 Wimmelbücker
Pferdekamp, 33758 Schloß Holte-
Stukenbrock

Lagerung von nicht gef. Abfällen 18.11.2021 öffnen

20 Textilpflege Deppe Schledebrückstr. 106, 33332 Gütersloh Chemische Reinigung 29.11.2021 öffnen

21 Gröschler Asphalt-und Baustoff GmbH Südfeld 17, 33428 Harsewinkel
Anlage zur Herstellung und Schmelzen 
von Mischungen aus Bitumen oder Teer 
mit Mineralstoffen  Asphaltmischanlage

07.12.2021 öffnen

22 Gröschler Asphalt-und Baustoff GmbH Südfeld 17, 33428 Harsewinkel
Anlage zur Erzeugung von Wärme 
durch Kohle > 1 MW

07.12.2021 öffnen

23 Gröschler Asphalt-und Baustoff GmbH Südfeld 17, 33428 Harsewinkel
Anlage zum Brechen von künstlichem 
Gestein

07.12.2021 öffnen

24 Gröschler Asphalt-und Baustoff GmbH Südfeld 17, 33428 Harsewinkel
Anlage zur Anlage zur Behandlung von 
nicht gefährlichen Abfällen in einer 
Menge von 10 t oder mehr je Tag

07.12.2021 öffnen

25 Gröschler Asphalt-und Baustoff GmbH Südfeld 17, 33428 Harsewinkel
Anlage zur Lagerung von nicht 
gefährlichen Abfällen von mehr als 100 
t Gesamtlagerkapazität

07.12.2021 öffnen

26 Gröschler Asphalt-und Baustoff GmbH Südfeld 17, 33428 Harsewinkel
Anlage zur offenen Lagerung von 
staubenden Gütern zum Be-und 
Entladen mit mehr als 400 t täglich

07.12.2021 öffnen

27
HN Produktion GmbH & Co. KG - Werk 
Nölke

Ziegeleistr. 5, 33775 Versmold Nahrungsmittelherstellung 08.12.2021 öffnen
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28
HN Produktion GmbH & Co. KG - Werk 
Nölke

Ziegeleistr. 5, 33775 Versmold Räucheranlage 08.12.2021 öffnen

29
HN Produktion GmbH & Co. KG - Werk 
Menzefricke

Fr.-Menzefricke-Str. 55, 33775 Versmold Lebensmittelproduktion 08.12.2021 öffnen

30 Ackermann GmbH & Co. KG Barenbergweg 47a, 33829 Borgholzhausen Behandlung von nicht gef. Abfällen 15.12.2021 öffnen

31 Ackermann GmbH & Co. KG Barenbergweg 47a, 33829 Borgholzhausen
Umschlag von staubenden 
Schüttgütern

15.12.2021 öffnen

32 Ackermann GmbH & Co. KG Brunnenstraße 2, 33829 Borgholzhausen Lagerung von nicht gef. Abfällen 15.12.2021 öffnen

33 Kompotec Kompostierungsanlage GmbH Am Stellbrink 25, 33334 Gütersloh
Anlage zur Erzeugung von Kompost aus 
org. Abfällen > 75 t/Tag

21.12.2021 öffnen

34 Kompotec Kompostierungsanlage GmbH Am Stellbrink 25, 33334 Gütersloh Biologische Abfallbehandlung 21.12.2021 öffnen

35 Kompotec Kompostierungsanlage GmbH Am Stellbrink 25, 33334 Gütersloh BHKW 21.12.2021 öffnen
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Datum: 15.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom  4.2-05385-12-43 vom 18.10.2013 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


 


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung muss optimiert und die Anforderungen an den Umschlagplatz für den DK-Tank 


geprüft werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Ackermann GmbH & Co.KG 


Ort: Borgholzhausen, Barenbergweg 47a 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Ackermann GmbH & Co. KG (0458151) 
0458151.1 – Behandlung von nicht gef. Abfällen 8.11.2.4 
0458151.2 – Umschlagen von nicht gef. Abfällen 9.11.1 
0458151.3 – Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 
 
 Datum der Umweltinspektion 15.12.2021 


Az: 05062-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 


 








 


Datum: 15.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom  4.2-05385-12-43 vom 18.10.2013 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


 


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung muss optimiert und die Anforderungen an den Umschlagplatz für den DK-Tank 


geprüft werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Ackermann GmbH & Co.KG 


Ort: Borgholzhausen, Barenbergweg 47a 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Ackermann GmbH & Co. KG (0458151) 
0458151.1 – Behandlung von nicht gef. Abfällen 8.11.2.4 
0458151.2 – Umschlagen von nicht gef. Abfällen 9.11.1 
0458151.3 – Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 
 
 Datum der Umweltinspektion 15.12.2021 


Az: 05062-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 


 








 


Datum: 15.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom  4.2-05385-12-43 vom 18.10.2013 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


 


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung muss optimiert und die Anforderungen an den Umschlagplatz für den DK-Tank 


geprüft werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Ackermann GmbH & Co.KG 


Ort: Borgholzhausen, Barenbergweg 47a 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Ackermann GmbH & Co. KG (0458151) 
0458151.1 – Behandlung von nicht gef. Abfällen 8.11.2.4 
0458151.2 – Umschlagen von nicht gef. Abfällen 9.11.1 
0458151.3 – Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 
 
 Datum der Umweltinspektion 15.12.2021 


Az: 05062-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 


 








 


Datum: 21.10.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2,5 Stunden, davon 1 Stunde Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 15.12.1995 /weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Brinkmann Großschlachterei GmbH 


Ort: Borgholzhausen, Osnabrücker Straße 20 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Schlachten v. Tieren 
(0068463.0001) 


Datum der Umweltinspektion 18.10.2021 


Az: 01491-20-43 







☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Keine 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 01.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Duldungsbescheid Az.: 4.2-04401-20-50 vom 22.02.2021 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


• Überschreitung der genehmigten Lagermengen an Abfällen 


• Fehlende Güteüberwachung 


• Die Entwässerung von befestigten Lagerflächen muss ertüchtigt werden 


Betreiber: Chutsch Bau GmbH 


Ort: Gütersloh, Brockweg 256 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Chutsch-Bau GmbH (8150348) 
8.11.2.4 Anlage zur Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 11.11.2021 


Az: 04653-21-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben  


 








 


Datum: 01.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Duldungsbescheid Az.: 4.2-04401-20-50 vom 22.02.2021 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


• Überschreitung der genehmigten Lagermengen an Abfällen 


• Fehlende Güteüberwachung 


• Die Entwässerung von befestigten Lagerflächen muss ertüchtigt werden 


Betreiber: Chutsch Bau GmbH 


Ort: Gütersloh, Brockweg 256 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Chutsch-Bau GmbH (8150348) 
8.11.2.4 Anlage zur Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 11.11.2021 


Az: 04653-21-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben  


 








 


Datum: 28.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,5 Stunden,  


davon 0,5 Stunden Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, u.a. Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leicht-


flüchtigen, halogenierten organischen Verbindungen (2. BImSchV) 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


 


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  
 
 


Betreiber: Textilpflege Deppe, Inh. Daniel Deppe 


Ort: Gütersloh, Schledebrückstr. 106 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Chemische Reinigung (FSÜ) 
(0096957.N001) 


Datum der Umweltinspektion 29.11.2021 


Az: 01496-20-43 







☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Keine Maßnahmen erforderlich 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 16.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
 angemeldet     


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 4.2-1644-19-43 vom 07.06.2019 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung des Betriebsgrundstücks muss ertüchtigt werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gröschler Asphalt- u. Baustoff GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Bredeck 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gröschler Asphalt- und Baustoff GmbH (8150291) 
8150291.1 – Anlage zur Herstellung von Asphalt 
8150291.2 – Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Kohle 
8150291.3 – Anlage zum Brechen von künstlichem Gestein 
8150291.4 – Anlage zum Behandeln von nicht gef. Abf. 
8150291.5 – Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abf. 
8150291.6 – Anlage zum Umschlagen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.12.2021 


Az: 05076-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
 angemeldet     


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 4.2-1644-19-43 vom 07.06.2019 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung des Betriebsgrundstücks muss ertüchtigt werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gröschler Asphalt- u. Baustoff GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Bredeck 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gröschler Asphalt- und Baustoff GmbH (8150291) 
8150291.1 – Anlage zur Herstellung von Asphalt 
8150291.2 – Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Kohle 
8150291.3 – Anlage zum Brechen von künstlichem Gestein 
8150291.4 – Anlage zum Behandeln von nicht gef. Abf. 
8150291.5 – Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abf. 
8150291.6 – Anlage zum Umschlagen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.12.2021 


Az: 05076-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
 angemeldet     


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 4.2-1644-19-43 vom 07.06.2019 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung des Betriebsgrundstücks muss ertüchtigt werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gröschler Asphalt- u. Baustoff GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Bredeck 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gröschler Asphalt- und Baustoff GmbH (8150291) 
8150291.1 – Anlage zur Herstellung von Asphalt 
8150291.2 – Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Kohle 
8150291.3 – Anlage zum Brechen von künstlichem Gestein 
8150291.4 – Anlage zum Behandeln von nicht gef. Abf. 
8150291.5 – Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abf. 
8150291.6 – Anlage zum Umschlagen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.12.2021 


Az: 05076-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
 angemeldet     


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 4.2-1644-19-43 vom 07.06.2019 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung des Betriebsgrundstücks muss ertüchtigt werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gröschler Asphalt- u. Baustoff GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Bredeck 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gröschler Asphalt- und Baustoff GmbH (8150291) 
8150291.1 – Anlage zur Herstellung von Asphalt 
8150291.2 – Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Kohle 
8150291.3 – Anlage zum Brechen von künstlichem Gestein 
8150291.4 – Anlage zum Behandeln von nicht gef. Abf. 
8150291.5 – Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abf. 
8150291.6 – Anlage zum Umschlagen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.12.2021 


Az: 05076-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
 angemeldet     


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 4.2-1644-19-43 vom 07.06.2019 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung des Betriebsgrundstücks muss ertüchtigt werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gröschler Asphalt- u. Baustoff GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Bredeck 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gröschler Asphalt- und Baustoff GmbH (8150291) 
8150291.1 – Anlage zur Herstellung von Asphalt 
8150291.2 – Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Kohle 
8150291.3 – Anlage zum Brechen von künstlichem Gestein 
8150291.4 – Anlage zum Behandeln von nicht gef. Abf. 
8150291.5 – Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abf. 
8150291.6 – Anlage zum Umschlagen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.12.2021 


Az: 05076-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
 angemeldet     


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 4.2-1644-19-43 vom 07.06.2019 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Entwässerung des Betriebsgrundstücks muss ertüchtigt werden. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gröschler Asphalt- u. Baustoff GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Bredeck 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gröschler Asphalt- und Baustoff GmbH (8150291) 
8150291.1 – Anlage zur Herstellung von Asphalt 
8150291.2 – Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Kohle 
8150291.3 – Anlage zum Brechen von künstlichem Gestein 
8150291.4 – Anlage zum Behandeln von nicht gef. Abf. 
8150291.5 – Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abf. 
8150291.6 – Anlage zum Umschlagen von staubenden 


Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.12.2021 


Az: 05076-21-48 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 14.01.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2,5 Stunden einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 11.01.2012 /Ordnungsverfügung vom 19.06.2018/ weitere Verord-


nungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


- Benennung der verantwortlichen Person für Umweltschutz 


- Anzeige der Änderung im Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage ist erforderlich 


 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  
 


 


Betreiber: HN Produktion GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, Ziegeleistraße 5 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage (9013695.0001), Anlage zur Herstellung von 
sonstigen Nahrungsmitteln (9013695.0002) 


Datum der Umweltinspek-
tion 


08.12.2021 


Az: 04899-21-43 







☒ Erhebliche Mängel:  


- Überschreitung der Emissionsbegrenzung für Kohlenmonoxid an einer Anlage 


- Fehlende Emissionsmessungen für Formaldehyd im Abgas der Räucheranlagen 


- Kanalzustandsbericht mit Kanalplänen und Eigenüberwachungsanweisung ist vorzulegen 
 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere Wasserbehörde 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 14.01.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2,5 Stunden einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 11.01.2012 /Ordnungsverfügung vom 19.06.2018/ weitere Verord-


nungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


- Benennung der verantwortlichen Person für Umweltschutz 


- Anzeige der Änderung im Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage ist erforderlich 


 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  
 


 


Betreiber: HN Produktion GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, Ziegeleistraße 5 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage (9013695.0001), Anlage zur Herstellung von 
sonstigen Nahrungsmitteln (9013695.0002) 


Datum der Umweltinspek-
tion 


08.12.2021 


Az: 04899-21-43 







☒ Erhebliche Mängel:  


- Überschreitung der Emissionsbegrenzung für Kohlenmonoxid an einer Anlage 


- Fehlende Emissionsmessungen für Formaldehyd im Abgas der Räucheranlagen 


- Kanalzustandsbericht mit Kanalplänen und Eigenüberwachungsanweisung ist vorzulegen 
 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere Wasserbehörde 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 14.01.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3 Stunden, einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Eignungsfeststellung von 1997 / Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


- Wasser im Brunnenkopf des Brunnes III 


- Lagerung der Öle weicht von der Eignungsfeststellung von 1997 ab. Nachweise über die 


Eignung sind vorzulegen. 


- Dokumentation aller HBV- und LAU-Anlagen auf dem Werksgelände ist vorzulegen. 


 
 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  
 


Betreiber: HN Produktion GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, Fr.-Menzefricke-Str. 55 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Lebensmittelproduktion 
(0077690) 


Datum der Umweltinspektion 08.12.2021 


Az: 05065-21-43 







☒ Erhebliche Mängel:  


- Fehlende Einleitungserlaubnis für Niederschlagswasser 


- Ergebnisse der Kanalüberprüfung, Kanalpläne und Selbstüberwachungsanweisung liegen 


nicht vor. 


- Betrieb der Abwasseranlage ohne Genehmigung 


- Indirekteinleitergenehmigungen für Abwasser aus dem Bereich der Wasseraufbereitung 


und für Kühlwasser fehlen 


- Fehlende Eignungsfeststellung für das Reinigungsmittellager 


- Rückhalteraum der Ammoniakkälteanlage muss Instand gesetzt werden 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben der unteren Wasserbehörde 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 12.01.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3,25 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch  


 die untere Immissionsschutzbehörde (uIB),  


 die untere Wasserbehörde (uWB) und  


 die untere Abfallbehörde (uAB) 


Grundlage der Überwachung: 


Bestätigung der Anzeige gem. § 16 Abs. 4 der GewO vom 07.03.1973 (Az.: Hö/Ha – G 192/72 -)  


Genehmigungsbescheid vom 05.03.1976 (Az.: Hö/Ba – G 2/75-)  


Genehmigungsbescheid vom 20.05.1999 (Az.: 51.057.00/98/0214.2)  


Genehmigungsbescheid vom 30.05.2011 (Az.: 4.2-04147-10-44)   


Genehmigungsbescheid vom 03.09.2012 (Az.: 4.2-04796-11-44)   


+ Verlängerung vom 30.10.2015 (Az.: 4.2-03977-15-43)  


Genehmigungsbescheid vom 28.02.2013 (Az.: 4.2-04781-11-44)   


+ Verlängerung vom 23.03.2016 (Az.: 4.2-01404-16-43)  


+ Nachtrag vom 27.02.2020 (Az.: 4.2-03094-18-44)  


Genehmigungsbescheid vom 19.01.2015 (Az.: 4.2-04661-14-43)   


Betreiber: Hörster Betonwerk GmbH Stefan Habighorst 


Ort: Halle (Westf.), Versmolder Straße 79 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Herstellung von Betonfertigteilen 
(0122327.0001) 


Datum der Umweltinspektion 03.11.2021 


Az: 03883-21-41 







 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt. (uAB)  


☒ Geringfügige Mängel:  


Mängel an der Eigenverbrauchstankstelle, beim Gebindelager und bei den IBC-Behältern. (uWB) 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Änderungen an der genehmigungsbedürftigen Anlage wurden nicht angezeigt. (uIB)  


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 
 


 








 


Datum: 17.11.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2 Stunden, davon 1 Stunde Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 06.07.1988 / weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Hülshorst GmbH & Co. KG 


Ort: Verl, Hiegersweg 15 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Schlachtanlage 
(0852197.0001) 


Datum der Umweltinspektion 28.10.2021 


Az: 04234-21-43 







☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Keine 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 10.02.2022 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  
Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
• Letzter Genehmigungsbescheid vom 15.06.2011, Az. 4.2-02751-10-44 
• Letzte Umweltinspektion vom 13.11.2018, Az. 4.2-04440-18-44 
• Anzeigen nach § 15 (1) BImSchG aus 2021 und 2022 
• weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  
      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH 


Ort: Gütersloh, Am Stellbrink 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


8.5 Kompostierungsanlage (0462454.1) 
1.2.2.2 Verbrennungsmotoranlage (0462454.2) 
8.6.2.1 biologische Abfallbehandlungsanlage (0462454.3) 


Datum der Umweltinspektion 21.12.2021 


Az.: 04835-21-44 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
keine 








 


Datum: 10.02.2022 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  
Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
• Letzter Genehmigungsbescheid vom 15.06.2011, Az. 4.2-02751-10-44 
• Letzte Umweltinspektion vom 13.11.2018, Az. 4.2-04440-18-44 
• Anzeigen nach § 15 (1) BImSchG aus 2021 und 2022 
• weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  
      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH 


Ort: Gütersloh, Am Stellbrink 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


8.5 Kompostierungsanlage (0462454.1) 
1.2.2.2 Verbrennungsmotoranlage (0462454.2) 
8.6.2.1 biologische Abfallbehandlungsanlage (0462454.3) 


Datum der Umweltinspektion 21.12.2021 


Az.: 04835-21-44 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
keine 








 


Datum: 10.02.2022 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  
Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
• Letzter Genehmigungsbescheid vom 15.06.2011, Az. 4.2-02751-10-44 
• Letzte Umweltinspektion vom 13.11.2018, Az. 4.2-04440-18-44 
• Anzeigen nach § 15 (1) BImSchG aus 2021 und 2022 
• weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  
      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH 


Ort: Gütersloh, Am Stellbrink 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


8.5 Kompostierungsanlage (0462454.1) 
1.2.2.2 Verbrennungsmotoranlage (0462454.2) 
8.6.2.1 biologische Abfallbehandlungsanlage (0462454.3) 


Datum der Umweltinspektion 21.12.2021 


Az.: 04835-21-44 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
keine 








 


Datum: 18.02.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere Was-


serbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom  /Ordnungsverfügung vom /weitere Verordnungen und Verwaltungs-


vorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Mondi Halle GmbH 


Ort: Halle (Westf.), Wielandstraße 2 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Rotationsdruckanlage (0151363.0001) 
Blockheizkraftwerk (0151363.0002) 


Datum der Umweltinspek-
tion 


05.11.21 


Az: 01484-22-45 







[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 


 
 


 








 


Datum: 18.02.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere Was-


serbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom  /Ordnungsverfügung vom /weitere Verordnungen und Verwaltungs-


vorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Mondi Halle GmbH 


Ort: Halle (Westf.), Wielandstraße 2 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Rotationsdruckanlage (0151363.0001) 
Blockheizkraftwerk (0151363.0002) 


Datum der Umweltinspek-
tion 


05.11.21 


Az: 01484-22-45 







[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 


 
 


 








 


Datum: 16.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Baugenehmigung Az. 4.2-03591-98-33 (externer Lagerplatz) 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Betrieb eines baurechtlich genehmigten Lagerplatzes. Die Genehmigung muss mittels einer Anzeige 


nach §67 BImSchG ertüchtigt werden. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach §4 BImSchG ohne Genehmigung. 


Betreiber: Alfred Peitz GmbH 


Ort: Verl, Industriestr. 11 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Alfred Peitz (0084757) 
84757.1 Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 
84757.2 Behandlung von nicht gef. Abfällen 8.11.2.4 
84757.3 Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 (externes Lager)  


Datum der Umweltinspektion 8.11.2021 


Az: 04597-21-48 







 


Die Entwässerung der Lagerplätze muss ertüchtigt werden. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Baugenehmigung Az. 4.2-03591-98-33 (externer Lagerplatz) 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Betrieb eines baurechtlich genehmigten Lagerplatzes. Die Genehmigung muss mittels einer Anzeige 


nach §67 BImSchG ertüchtigt werden. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach §4 BImSchG ohne Genehmigung. 


Betreiber: Alfred Peitz GmbH 


Ort: Verl, Industriestr. 11 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Alfred Peitz (0084757) 
84757.1 Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 
84757.2 Behandlung von nicht gef. Abfällen 8.11.2.4 
84757.3 Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 (externes Lager)  


Datum der Umweltinspektion 8.11.2021 


Az: 04597-21-48 







 


Die Entwässerung der Lagerplätze muss ertüchtigt werden. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Baugenehmigung Az. 4.2-03591-98-33 (externer Lagerplatz) 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Betrieb eines baurechtlich genehmigten Lagerplatzes. Die Genehmigung muss mittels einer Anzeige 


nach §67 BImSchG ertüchtigt werden. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: Alfred Peitz GmbH 


Ort: Verl, Industriestr. 11 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Alfred Peitz (0084757) 
84757.1 Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 
84757.2 Behandlung von nicht gef. Abfällen 8.11.2.4 
84757.3 Lagerung von nicht gef. Abfällen 8.12.2 (externes 
Lager)  


Datum der Umweltinspektion 8.11.2021 


Az: 04597-21-48 







 


Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach §4 BImSchG 


ohne Genehmigung. 


Die Entwässerung der Lagerplätze muss ertüchtigt werden. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 02.02.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


50 Minuten 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch: 


 die untere Immissionsschutzbehörde und  


 die untere Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


 Baugenehmigungsbescheid vom 23.08.1962, Az. 611/83 j in Verbindung mit der Anzeige nach 


§ 67 Abs. 2 BImSchG vom 18.10.1978 


 weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel aus wasserrechtlicher Sicht: 


 wegen fehlender Dokumentation und Nachweise und 


 wegen einer fehlenden wasserrechtlichen Erlaubnis. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Sauder Eiervermarktung 


Ort: Steinhagen, Kölkebecker Straße 41 


Bezeichnung der Anlage: 


(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Legehennenhaltung mit 42.000 Tierplätzen 


(ISA Anlage-Nr. 0.301.464.0001) 


Datum der Umweltinspektion 15.11.2022 


Az.: 03025-21-44 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 01.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die Lebens-


mittelüberwachung 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 23.03.2017, Az. 4080-16, mit Nachtrag vom 18.12.2018, Az. 3731-18 


/ weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: August Storck KG 


Ort: Halle (Westf.), Paulinenweg 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Nuss- und Mandelröstanlage 
(8150239.2) 


Datum der Umweltinspektion 02.11.2021 


Az: 04229-21-43 







[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 01.12.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 29.10.2019, Az. 4.2-04839-17-43 / weitere Verordnungen und Ver-


waltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: August Storck KG 


Ort: Halle (Westf.), Paulinenweg 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Anlage zur Herstellung von Süßwaren 
(8150239.4) 


Datum der Umweltinspektion 02.11.2021 


Az: 04669-21-43 







[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Keine erforderlich 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 28.03.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG, Anzeigebestätigung vom 01.03.2005 


Ordnungsverfügung vom 01.04.2005 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel (Stand: 28.03.2022):  


• Die Änderungen an der genehmigungsbedürftigen Oberflächenbehandlungsanlage wurden 
nicht angezeigt (vgl. § 15 BImSchG).   


 


• Zum Zeitpunkt der Umweltinspektion lag kein Messbericht über Emissionsmessungen vor (vgl. 
Ordnungsverfügung vom 01.04.2005).   


 


• Zum Zeitpunkt der Umweltinspektion lag keine Lösemittelbilanz für das Kalenderjahr 2020 und 
kein Nachweis zur Einhaltung des Reduzierungsplans vor (vgl. 31. BImSchV). [erledigt] 


Betreiber: Sudbrock GmbH 


Ort: Rietberg, Brunnenstraße 2 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Oberflächenbehandlungsanlage 
(0083997.0003) 


Datum der Umweltinspektion 20.10.2021 


Az: 03891-21-41 







 


 


• Zum Zeitpunkt der Umweltinspektion lag keine vollständige Emissionserklärung für das 
Kalenderjahr 2020 vor (vgl. 11. BImSchV).   


 


• Die Erlaubnis zur Einleitung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers ist 
abgelaufen.   


 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 25.11.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


   angemeldet   


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 2959-21 vom 21.12.21 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Firma Wilhelm Vollmer GmbH & Co. KG 


Ort: Steinhagen, Liebigstraße 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Wilhelm Vollmer GmbH & Co. KG (8150460) 
 
8.11.2.4 Anlage zur Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 10.11.2021 


Az: 04651-21-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 25.11.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
   angemeldet   


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid Az. 2959-21 vom 21.12.21 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Firma Wilhelm Vollmer GmbH & Co. KG 


Ort: Steinhagen, Liebigstraße 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Wilhelm Vollmer GmbH & Co. KG (8150460) 
 
8.11.2.4 Anlage zur Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Anlage zur Lagerung von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 10.11.2021 


Az: 04651-21-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 15.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03728-15-43 vom 30.11.2015 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Überschreitung der Lagermengen 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Wimmelbücker Abbruch GmbH 


Ort: Pferdekamp in SHS 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Wilfried Brockschmidt (9056275) 
9056275.1 – Behandlung von nicht gef. Abf. 8.11.2.4 
9056275.2 – Lagerung von nicht gef. Abf. 8.12.2 
 


Datum der Umweltinspektion 18.11.2021 


Az: 04888-21-48 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 15.12.2021 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03728-15-43 vom 30.11.2015 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Überschreitung der Lagermengen 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Wimmelbücker Abbruch GmbH 


Ort: Pferdekamp in SHS 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Wilfried Brockschmidt (9056275) 
9056275.1 – Behandlung von nicht gef. Abf. 8.11.2.4 
9056275.2 – Lagerung von nicht gef. Abf. 8.12.2 
 


Datum der Umweltinspektion 18.11.2021 


Az: 04888-21-48 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 18.01.2022 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigun-


gen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
40 Minuten 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch: 


 die untere Immissionsschutzbehörde und 


 die untere Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
 Genehmigungsbescheid vom 04.11.2008, Az. 4.2-03546-08,  


mit Nachtrag vom 20.03.2012, Az. 4.2-01465-12, und 


 weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel aus immissionsschutzrechtlicher Sicht festgestellt.  


☒ Es wurden geringfügige Mängel aus wasserrechtlicher Sicht festgestellt. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber 
bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  
 


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


Betreiber: Ulrich Zumbrink 


Ort: Halle (Westf.), Brokweg 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Geflügelhaltung  -  59.338 Legehennen oder 12.900 Mastputen 
(Arbeitsstätten-Nr. 117.110, Anlagen-Nr. gem. 4. BImSchV 7.1.1.1) 


Datum der Umweltinspektion 15.11.2021 


Az: 03024-21-44 







